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C5ill?crnlal- Verlautbarungen.
Z 5̂c». (2) Nr. 6t)9c>.

V e r l a u t b a r u n g
des k. k. i l l y r i s c h e n G u b e r n i u m s. —
Bestimmung der AmortlsaNonsfrist für d,e Ta»
l»ns der zur Zuiückzahlung aufgekündigten
Staalsschuldenvcrschrelbungen. — Nach dem
mic Gubernial Clrcularc vom 22. Jänner ^82^,
Z. 720, bekannt gemachten hohen Hof^ccieie
hat die Amortlsalionsfrlst für die den Staats-
schuldenoerschrcibungen belgegebcncn Talons
oder Anweisungen auf neue Zinsen» Coupons
immer erst vordem Zeitpunkte des letzten, ,mt
dem Talon zugleich ausgegebenen Zinsen-Cou-
pons zu laufen. — Die allgemeine Hofkam-
mer ist jedoch mit der k. k. obersten Ilu'lizslclle
übereingekommen, m Ansehung der m Verlust
gerathenen, zur Zurückbezahlung aufgefündig-
ten, mit Talons versehenen Obligationen die
Amortisatll),isfllst für den 2c,lon, ohne Rück-
sicht auf den Termin des lcylcn zugleich aus«
gegebenem Coupon, so w»e fül die ObllgaNon
auf cin Jahr , sechs Wochen, drei Tage, vom
Verfallstage des Capitals, oder wenn vliscr
Tag bercüs verstricken ware, von der Ausferti-
gung des Edictes an gerechnet, festzusetzen, wor-
nach dle Amortlsnungs , Ertlä>ung des »n
Verlust gerathenen Talon zugleich nnt jener der
Obligation elfolgen, und d,e Mahlung nach
dieser Erklärung mit Rücksicht auf die ciwa ab-
gängigen Coupons vor sich gehm s^nn, und es
be» der Amo>tlsinmg dcr zil aufgekündigten
Obligationen gehörigen Talons von der Be-
sllmmung des im Eingänge erwähnten Ei^cu-
lars in Folge herabgelangten hohcn Hcf.'am-
mer-Pvasidlalschleibens vom 12. v. M , Zahl
5966/ abzukommen hat. — Laibach a,n 20
März l6/N<
I n A b w e s e n h e i t S r . E r c c l l e n z des

H e r r n L a n d e s - G o u v e r n c u r s :
C a r l G r a f zu W c l s p c r g , N a i t c n a u

u n d P r i m ö r , Vice-Präsident.
F r l e d r , c h Ritler v. K r e i z b e r g ,

k. k. Vubelmalrath.

Z. ^58. (2) N r . 45Z5.
C- d i c t

des k. k. inneröst. rüst. Appellationsqe,,chts.
Bei dem k. k. innerösterr. küftcnland.

Appellations: und Criminal-Obergerichte ist
eine Nalhsficlle mit dem sistemisirtcn Gehalte
von 2ont)st. C. M . lind dem Vor»ückungsrech»
le in die höhere Gehaltsclasse von 25c»c> st. ln
E'lcdigung gekommen. Dieses wird mit dem
Beisätze zur allgemeinen Kenntniß gebracht,
daß die Bewerber um diese Ralhsstelle ihre ge-
hörig belegten Competenzgcsuche, in welchen sie
sich auch über ihre Sprachkenntmsse auszuwei-
sen haben, binnen 4 Wochen, von dem Tage
dcr Einschaltung dieses Edlctes in die Wiener
Zeltungsblatter, bei diesem k. k. Avvellations-
und Cl lminal» Obergerichte im vorgeschliche-
nen Wege mit der E'klarung, ob und m wel»
chem Grade sie mit den Beamtcn desselben
verwandt oder verschwägert seyen, zu überrei-
chen haben. Klagenfurt am 26. März 1841.

Rrnsämtliche Verlautbarungen.
Z. 'N6. (2) Nr. 5012'

V e r l a u t b a r u n g
des k. k. K r e i ö a m t e s zu L a i b ach.

Die Ueberrcichung der Hausdeschrcibungen
und Hauözinsbekl'nntnisse für die Zeitperiode
von Gcorgi 18^1 bis dahin 1842 betreffend. —
Zur Bemessung der Hauszinssteucr für das
Militärjahr 18^2 sind die vorgeschriebenen
Hausbeschreibungl?n und Hauszinsfassioncn, für
die Zinszeit von Georgi 18^1 bis Georgi 18^2,
bci dem hierortigcn k. k.Hrcisamte in dcn unten
festgesetzten Terminen in den gewöhnlichen
Amtöstundcn einzureichen. — Es werde«' dem-
nach sämmtliche Hausetgcnchümer und Haus-
administratoren dcr Prov. Hauptstadt Laibach
und ihrer Vorstädte aufgefordert, sich, bri Ab-
fassung dieser Hausdeschrcibungen und Zinsbc-,
kcnntniffe auf das Genaueste nach der denselben
bekannt gemachten Belehrung vom 26. Juni
1820 zu benehmen, so wie dieselben vor ihrer
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Fertigung und Ueberreichung der sorgfaltigsten
Prüfung zu unterziehen, und zwar: l>) ob die
Bestandtheile des Hauses genau und vollständig
aufgenommen sind; K) ob die jährlichen Mieth-
zinse mit Einschluß jener von den Kramläden
und Ständchen in den Vorhäusern genau und
gewissenhaft aufgeführt erscheinen; c) ob die
eingestellten Zinspostcn von sämmtlichen Wohn-
parteien, in Ansehung der Richtigkeit des Zins-
ertrages, gehörig gefcrtiget seyen, und ll) ob
alle ac,f die Verfassung der Zinsfassionen er-
lassenen Vorschriften pünktlich beachtet sind. —
Zugleich wird bemerkt, daß in Folge hohen Hof-
kanzlei-Decretes vom 7. Ju l i 1840, Z. 20001,
Gubernial - Int imat v. 24. Ju l i 1840, Z.
18051, auch die Feuerlösch-Requisiten-Depo-
sitorien und die Fleischbänke in die Hauszins-
steuer einzubeziehcn, mithin auch in die Haus-
zinsbckenntnisse aufzunehmen seyen; da für die-
selben, wenn sie auch keinen wirklichen Zinser-
trag abwerfen, doch im Wege der Parisication
eitt angemessenes ZinHertragniß ausgemittclt
werden soll. — Die Untcrfertigung sowohl
der Wohnparteien als der Hauseigenthümer
hat, wenn sie schreibenskündig sind, in der Re-
gel eigenhändig zu geschehen, widrigens haften
selbe für die Angaben ihrer vorgeblichen Ge-
waltträger. DicNamcnsfcrtigerdcr des Schrei-

bens unkundigen Parteien, welche diesen Letz-
teren stets den vom Hanseigcuthümcr oder dessen
Gewaltträgcr in dem Zinsbekcnntnisse angesetz-
ten Zins im Betrage anzugeben haben, bleiben
für das beizusetzende Kreuzzeichcn verantwort-
lich, wobei noch bemerkt wird, daß diese Na-
mensfertiger nie aus der Familie oder Diener-
schaft des Hauseigenthü'mers seyn dürfen. Vc i
den schreibensunkündigen Hauseigenthümcrn
aber muß das von ihnen eigenhändig beigesetzte
Kreuzzeichen außer dem Namcnsfertigcr noch
von einem zweiten schreibenskündigen Zeugen
bestätiget werden. — Uebrigens wird erwartet,
daß die Hauseigenthümcr dic selbst benutzten,
und die an ihre Anverwandten, Hausadmiri-
stratoren und Hausmeister überlassenen Woh-
nungen, mit den Zinsen der übrigen Wohnun-
gen, in ein billiges Ebenmaß setzen werden, um
den lästigen amtlichen Ausmittlungen und Lo-
calrevisionen zu begegnen, wobei bemerkt wird,
daß jene Bestandtheile, welche der Hauscigcn-
thümer selbst benützt, der bestehenden Vorschrift
gemäß, in dem nämlichen Betrage, in welchem
er sie wahrscheinlicher Weise vcrmicthen würde,
wenn er sie nicht selbst benutzte, in Anschlag zu
bringen sind. — Zur Ueberrcichung dieser Ein-
gaben werden folgende peremtorische Termine
festgesetzt:

F ü r die i n n e r e S t a d t :
Der 1. Ma i d. I . für die Häuser von Conscriptions-Nr. 1 bis inclusive 40,

n " ' « " " « " " " " i» ,? " " ,

„ 4» ,, « » ,, » „ ,, 83 „ „ 117,
,5 5. „ „ „ ?' >, „ „ 118 „ „ 167,
,, 6. „ ,, „ „ „ „ „ 168 „ „ 205,
„ «» « « « « ,» « „ 20« i, ^ / 1 / ,
,, 8. „ „ „ „ „ „ „ 2̂ 8 „ „ 28̂ l-,
„ 10. „ « >, „ „ „ „ 285 „ „ 314.

Für die Vo rs tad t St. P e t e r :
Der 11. Mai d. I . für die Häuser von Conscriptions - Nr. 1 bis inclusive 40,

^ ^"' " '» „ „ „ ^ „ ^̂  „ „ "",
„ 13. ^ „ „ ), „ „ i, 81 „ „ 120,

Für die Kapuz iner -Vors tadt :
Der 15. Mai d. I . für die Häuser von Conscriptions-Nr. 1 bis inclusive W,

„ 17. „ „ » ', " " ,, ^1 „ „ 80.
Für die Gradlscha-Vorstadt:

Der 18. Mai d. I . für die Häuser von Conscriptions-Nr. 1 bis inclusive U),
„ 19. „ „ » " " " „ ^1 « " 76.

Für die P o l ana-Vorstadt:
Der 21. Mai d. I . für die Häuser von Conscriptions-Nr. 1 bis inclusive 45,
" 22. „ „ „ „ „ „ „ 46 » „ 97.

Für die Karlstädter-Vorstadt und Hühncrdor f :
Der 24. Mai d. I . für die Häuser von Conscriptions - Nr. 1 bis inclusive 24,

der erstern, und der letztern Vorstadt 1 „ ,» 26.
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Für die T y r n a u - V o r s t a d t :
Der 25. Mai d. I> für die Häuser von Conscriptions-Nr. 1 bis inclusive 4l>
" 26. „ „ >, „ „ „ „ î ^ ^ gy

Für den C a r o l i n e n - G r u n d :
Der 27. Mai d. I . für die Häuser von Conscriptions-Nr. 1 bis inclusive 25.

Für die K r a k a u - V orstadt:
Der 28. Mai d. I . für die Häuser von Conscriptions-Nr. 1 bis inclusive 40,

» 29. „ ,, ,, „ „ „ „ /̂ 1 „ „ 75.
Einfache Erklärungen, daß sich der Stand

seit dcm vorigen Jahre nicht geändert hat, wer-
den nicht angenommen. Wer diese Termine
nicht auf das Pünktlichste zuhält, verfällt in
die im §. 29 der Belehrung für dle Hauseigcn-
thümer vorgeschriebene Behandlung, von der
das Krcisamt, weil es das Totale in der vor-
geschriebenen Zeit hohen Orts vorlegen muß,
nicht abweichen w i rd , wobei noch die Circular-
Verordnung vom 20. Jänner 1829, Z. 13131,
in. Erinnerung gebracht w i rd , vcrmög welcher
auch jene Hauseigenthümer, welche wegen neuen
Bauführungen steuerfreie Jahre genießen, die
Hausbcschrcibung und Zinsbekenntnisse einzu-
reichen haben. — Zur näheren Aufklärung des
im Eingänge dieser Verlautbarung vorkommen-
den Wortlautes, von Georgi 1811 bis dahin
1842, wird den Hauseigenthümern bemerkt, daß
für jene Wohnungen, wofür sie für die ver-
strichene Gcorgizcit noch keine bestimmten Par-
teien haben, die Zinsen der gegenwärtigen
Parteien anzugeben, die Wohnungen aber in

dem Zinsertragöbekcnntnisse als leer zu bezeich-
nen sind, wobei cs sich von selbst versteht, daß
in dergleichen Eingaben nur jene Parteien auf-
zunehmen kommen, die bis zum künftigen
Michaeli wirklich im Hause wohnen werden,
nicht aber jene, die gegenwärtig in demselben
wohnen, und in wenig Tagen ausziehen, weil
sie schon ln der Fassion ihres künftigen Haus-
eigenthümers vorkommen müssen. — Endlich
wird sämmtlichen Hauseigenthümern noch erin-
nert, daß, obschon diese Eingaben bloß von i^nen
selbst Hieramts überreicht werden sollten, man
jedoch davon in der Voraussetzung abgeht, daß
sie hiezu nicht Kinder oder uncrfahrne Dienst-
bothen absenden, welche bei hierämtlicher Re-
vision der Bekenntnisse über die allfälligen An-
stände nicht belehrt werden können, daher für
einen solchen Fall es immer nothwendig ist,
daß, wegen Behebung der Anstände, die Ueber-
reichung durch ein sachkundiges Individuuni
geschehe. — K. K. Kreisamt Laibach am 1,
Apri l 1851.

Z. 453. (2) Nr. 3869.
I n Folge hoher Glibernial- Verordnung

vom 5. März l. I> , Z. 5250, wird wegen der
Adaptirung jener Localitatcn im Vitticher Hofe,
welche früher von der k. k. Kammerprocuratur
besetzt warcn, zur Benützung des k. k. Stadt-
und Landrechts, am 19. l. M . Vormittags 10
Uhr die Minuendo-Licitation bei diesem Kreis-
amte abgehalten werden. — Die Herstellungs-
kosten sind von der k. k. Provinzial-Staats-
buchhaltung auf 191 fl. 132/2 kr., Einhundert
Neunzig Ein Gulden 1 3 ^ kr., richtig gestellt
worden, wornach dieser Betrag bei der Licita-
tion zum Ausrufspreise dienen w i rd .— Wovon
die Unternehmungslustigen in die Kenntniß ge-
setzt werden. — K. K. Kreisamt Laibach am
3. April 1841.

Ktavt- mm lanvrcchtliche Verlautbarungen.
Z< 463. (2) Nr. 2350.

> Von dem k. k. Stadt- und Landrechte in
Kram wird bekannt gemacht: Es sey von die-
sem Gerichte auf Ansuchen der Katharina Man-

gers, gegen Franz Pinter, in die öffentliche Ver-
steigerung der, dem Exequirten gehörigen, auf
26 si. 34 kr. geschätzten Fahrnisse, als: der
Haus - , Küchen- und Zimmereinrichtung, ge-
williget, und hiezu drei Termine, und zwar auf
den 15. und 30. Apr i l , dann 14. M a i 1841,
jedesmal von 9 bis 12 Uhr Vormittags und
nöthigenfalls auch Nachmittags von 3 bis 6
Uhr in der Wohnung des Execute«, Haus-Nr.
70 in der S t . Floriansgasse, mit dcm Beisatze
bestimmt worden, daß, wenn diese Fahrnisse
weder bei der ersten noch zweiten Feilbictungs-
Tagsatzung um den Schätzungsbetrag oder dar-
über an Mann gebracht werden könnten, selbe
bei der dritten auch unter dem Schatzungsbe^
trage hintangegeben werden würden.

Laibach am 27. März 1841.

Z . ^ 7 (2) . ^ ^ Nr. 2i5l.
Vl)li dcm k. l . «5tadt- urib Landrechte >m

Kram wnd bekannt gemacht: Es sey über An»
suchen der Knche und Armen von W>usmh
als erklanenEtben, zur Erforschung der Schul-
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denlast nachdem am lo. Iannev ,8/^1 versior«
benen ^ocal/Kaplan Matthäus Ncppesch, d,e
Tagsatzung auf den 26. Apri l ^8ä> Vormit,
tags um 9 Uhr vor diesem k. k. Stadt- und
Landrechce bestimmt worden, bei welcher alle
jene, welche an diesen Vcrlcß aus was immer
für cinem Nechtsgrunde Anspruch zu stellen ver-
meinen , solchen so gewiß anmelden und rcchts-
geltcnd darthun scÜen, wldrigcnS sie die Fol-
gen des § 6 iä b. G. B. sich selbst zuzusckrel-
den haben werden. — Laibach am 20. März

l 9 ^ I .

AeMtltche V^rrlautbarungen.
Z. ̂ 52. l2) Nr. 2(j5lM.

K u n d m a c h u n g .
Von der k. k. Camera!-BezirksB Verwal:

tung zu Marburg m Steyetmark wlrd zur
Besetzung d s erledigten k. k. Tabak» und
Stampel-Districts-Verlages m S t . Florian
der Concurs mittelst Emlegung schüftllchcr Of<
ferte bis 29. April d. I . außgeschrleben und
dieser Verlag den an Verschltltzprozentcn Min«
destfordernden,bciVcl ha ndenfty nailer zur Ver-
lagsführung elforderllchen nächst hcnden gesc^
lichen Bedingungen, verliehen werden. — Der
genannte Districts - Ve> lag ist mit der Mate»
rialfassung an das vom Verlagsvrte sechs Mei-
len entfernte Tabak' und Scampell'crschle»ß»
Magaz»n in Gratz angewiesen — Der jähr-
llche Verschleiß beträgl nach einem drcljahtlgen
VerschlelßdUlchschnitte /,92^^ Pfund Tabak,
lm Geldlvcrthe von 234ottst. 27 kl-., dann an
Stampclpaplkr 5910 ft. i / k r . E. M . Der bei»
laufige Reinertrag d,ese» Verlages ist bei dcm
Bezüge einer Provision von 7 '/, ^ vom Ta-
bakverschlelß, und 2 ' ^ ^ vom Stämpelpavlcr,
«etschleißc m c,nem Jahre, nnt I( j6 fi. 5^ kr.
E. M . ausgcmttcelt worden. — Den Bewer-
bern wird die Einsichtnahme in den der Mar-
burger k. k. Ncchnungsab,Heilung befindlichen
E>,ttag"ißauswels, welcher auf Verlangen
auch mitgetheilt wird, jedoch mit dcm Bemerken
fcelgcstcllt, daß das Acrar für d,c Fortdauer
der gleichen Ertragshöhe keine Gewahr leistet.
— Die für diesen Districts-Vc'laq zu leisten-
de Eaucion betragt Vier Tausend Zweihundert
Gulden C. M . , welche entweder im Baren,
oder öffentlichen Staatspavl>en nach dem fürdie
Tabak-Verleger gesetzlich bestimmten Annahms»
runthe, o^er aber durch fideljufforische Hp-
pothef^.-Instrumente berichtigt werden kann.
D a s Btämpelpaplcr «st bei jcter Fassung gleich

bar zu bezahlen. D ie Bewerber um diesen
Verlag haben sich über »hre Grl)ßj.ihrlgfcit le-
gal auszuweisen, das obrigkeitliche Eicccnzcug-
n>ß bcijud'ingen, und duse Behelfe lhrcn b,s
zum emgangSfestgcsetzten Termln gesiegelt ein-
zusendenden Offerten, decen jedes d,e Angabe
des Namens, Charakters und Wohnortes des
Bewerbers enthalten muß, zuzulegen.
Die Offene sind mit der Adresse zu versehen.
„Offerl für den Tabak« und S tampe l -D i -
stricts - Verlag in S t . Florian." — M i t d,m
Offert ist zugleich das Neugeld, im Betrage von
vler hundert und zwanztg Gulden C. M . , ent,
weder lm Baren oder m öffenrl,chen Staats«
papieren zu übersenden, welches beim Rücktrit-
te des Erstehers oder bei Unterlassung der Eau-
tionsleistung von dem Aerar als Entschädi-
gung eingezogen, im Falle der nicht erfolgten
Annahme des Offertes abcr den Deponenten
sogleich zmückgcstcllt werden wird. — Am 29.
Apri l 0. I . Vormittags um lo Uhr wird bei
der k. k. Camera! - Bezirks - Verwaltung zu
Marburg m Sccyermark d,e commissionclle
Eröffnung der eingelangten Anbote Statt finden.
— Die Verpftlchiung dcs Districts - Verle«
gcrs gegen das k. k. Gefall so wie gegen die
«hm zugewiesenen Subvcrleger und Trafican.
lcn, als auch grgen das abnehmende Publlkum

sind »n der Vcrlcgcrß,Inst>uction vom l .Septrm.
ber l6o5 enthalten. — Fcrnei s wlro bemerkt, doß
nach Beendlgung der am2I . Av ' l l d. I . vor sich
gehenden commissiunellm Verhandlung auf
später einlangende Offerte ke,ne Rücksicht ge-
nommen, uud e,n gleiches auch b î jenen recht,
zeitig eingebrachten Offerten, in welchen die
Pcovlsiuns-Prozcntevom Tabak- und Stäm«
pclverschleiße Nicht abgesondelt, dcr Ziffcr nach
deutlich angegeben erscheinen, beobachtet wer«
ocn w i rd ; welters, daß das Gcfäll nachtragli,
chcn Entschadigungs- oder Emolulncnten - Er-
höhungSansprüchcn kein Gchörgcbm nmd, und
dlescs freiwillige Uebereinkommen inner den
Ganzen der Gefällsoorschriftcn aufrecht er.
halten bleiben soll, .vogsgen das Glfa l ls-
Aerar kclneswegs semem N,chte entsagt, nach
eigener Erwägung der obwaltenden Umstände
eine neuerliche Concurrenz Ve.handlung z«
eröffnen. — Schlüßllch wird n^ch bemerkt, daß
Pensions -.oder Provisions ' Zurüctlassungcn
nicht anzubieten sind, mdcm solche Antrage
weder berücksichtlgctnoch angenommen werden.
K. K. Eameral» Bezirks. Verwaltung. Mar-
burg am i3 . März » l j^ l .
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<Nübernial - Verlautbarungen.'

Z. 473. (1) Nr. 6105.
C i r c u l a r «

des k. k. i l l y r i s c h en G u b e r n i u m s .
Ueber die Behandlung der am 1. März 1841
in der Serie 17t) verlosten Hofkammer-Obli-
oationen zu Fü^f und zu Drei und Emhalb
Percent. — I n Folge eines Hofkammcr-Prä-
sidial-Schreibens vom 2. d.' M<, Z, 1187,
wird wit Beziehung auf die Gubermal-Cur-
rende vom 14. November 1829, Z. 25642,
Nachstehendes zur öffentlichen Kenntniß gebracht:
§, 1) Von den Hofkammer - Obligationen,
welche in die am 1. März 18'11 verloste Serie
17,0 eingetheilt find, nämlich Nummer 15602
tn.lt der"Hälfte der Capitals - Summe^ Num-
mer 156l)3 mit der Hälfte der Capitals - Sum-
mo dann Nummer 15606 bis einschließig Num-
mer 16550 mit den vollen Capitals-Beträgen,
werden die fünfpercentigen Capitalien an die
Gläubiger im Nenmvcrche des Capitals bar in
Conventions-Wünze ^un'ickbezahlt. — Die in
dieser Scrie enthaltenen Hofkammer-ObliMio-
«eu Zu Drei und Einhalb Percent werden nach
den Bestimmungen des allerhöchsten Patentes
Nom 2 1 . März 1818, gegen neue mit Drei und
Einhalb Percent in Conventions - Münze ver-
zinsliche Staatsschulduerschreibungen umgewech-
selt, — §. 2) Die Auszahlung der verlosten
fünfpcrcentigen Capitalien beginnt am 1< Apr i l
1841, und wird von der k k. Unwersal-Staats-
und Banco-Schulden-Casse geleistet, bei wel-
cher die verlosten Obligationen einzureichen
sind. — Z. 3) M i t der Zurückzahlung des
Capitals werden zugleich die darauf haftenden
Interessen, und zwar bis 1 . März 1841 zu
Zwei und Einhalb Percent in Wiener Währung,
für den Monat März d. I , hingegen die ur-
sprünglichen Zinsen zu Fünf Percent- in Con-
ventions-Münze berichtiget. — H. 4) Bei
Obligationen, auf welchen ein Beschlag, ein
Nerdoth, oder sonst eine Vormerkung haftet
ist vor der Capitals-Auszahlung bei der Be-
hörde, welche den Beschlag, den Verboth oder
die Vormerkung verfügt hat, deren Aufheduna
zu erwirken. - §. 5) Bei der Capitals-Aus-
zahlung von Obligationen, welche auf Fonde
Kirchen, Klöster, Stiftungen, öffentliche Inst i-
tute und andere Körperschaften lauten, finden
jene Vorschriften ihre Anwendung, welche bei
dcr Umschreibung von derlei Obligationen be-
folgt werden müssen. — §. 6) Die Umwechs-
lung der in die Verlosung gefallenen Hofkam-
mer-Obligationen zu Drei und Eilchalb Per«
sent gegen neue Staatsschuldverschreibungen

geschieht gleichfalls bei dcr k. k. Umvelsat-
Staats - und Banco - Schulden - Casse. —
§. 7) Die Zinsen der neuen Schuldverschreibun-
gen in Conventions - Münze laufen vom 1 .
März 1841 , und die bis dahin von den alte-
ren Schuldbriefen ausständigen Interessen in
Wiener Wäbrung werden bei der Umwechslung
der Obligationen berichtiget. — §. 8) Den
Besitzern solcher Obligationen, deren Verzin-
sung auf cine Filial-Credits-Casse übertragen
ist, steht es frei, die Capitals-Auszahlung, und
beziehungsweise die Obligations-Umwechslung
beider k. k. Universal-Staats-und Banco-
Schuldcn - Casse, oder bei jener Credits-Casse
zu erhalten, wo sie bisher die Zinsen bezogen
1)aben. I m letzteren Falle haben sie die verlos-
ten Obligationen bei jener Casse einzureichen,
aus welcher sie bisher die Zmstn erhoben haben.
— Laibach am 20. März 1841.
I n A b w e s e n h e i t S r . E x c e l l e n z deß

H c r r u L a n d e s - G o u v e r n e u r s :
C a r l G r a f zu W e l s p e r g , R a i t e n a u

u n d P r i m ö r , Vice-President.
F r i e d r i c h R l M r u, K r c t z d c r g ,

k, k. Gubcrniallaih.

Neuuliche Verlautbarungen.
Z, 475< (1) Nr . 16W.

Um Unglücksfällen vorzubeugen, welche
durch schnelles und unbehutsames Fahren oder
Reiten sich ereignen können, werden in Folge
hohen Gubernial-Indorsates vom 30. März
l. I . , Z. 7816, die dicsifälligcn im l l . Theilr
des S t . G . B . über schwere Polizci-Uebertretungen
enthaltenen Verfügungen nachstehend in Erin-
nerung gebracht.

K. k. Polizeidirection. Laibach 5 .Avn l 1841,
8- 579.

„Das schnelle, unbehutsame Fahren und
Reiten in Städten und andern stark bewohnten,
oder zahlreich besuchten Gegenden, soll, wenn der
Eigenthümer des Wagens zugegen ist, und dem
Kutscher das schnelle Fahren nicht untersagt, oder,
wenn er selbst auf gedachte Art schnell fährt, oder
reitet, um fünf und zwanzig bis hundert Gulden
bestraft werden."

H. 180.
„ I s t der Eigenthümer des Wagens entweder

nicht zugegen, oder wenn, t>a er zugegen ist, der
Kutscher dem ihm gemachten Verbothe zuwider,
schnell fährt, ingleichen wenn ein Reit- oder Pferd-
knecht m stark besuchten Gegenden für sich schnell
rntet oder fährt, soll derKutscher oder Knecht mit
14tagigem Arreste bestrafet werden. I m Wieder-
holungsfälle ist die Strafe zu verdoppeln."

(Z. Amts - Blatt Nr. 43. d. 10. Avril 18N.) 2
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Z. 480. ft) Rr. 139.

F e i l b i e t u n g s - E d i c t .

Von dem k. k. il lyr. Oberbergamte und
Berggerichte wird hicmit bekannt gemacht: Es
sey über Ansuchen des Herrn Eugen Ritter v.
Dickmann, wegen einer Forderung pr. 24,832 f l .
53 kr. C. M . , die öffentliche Fcilbictung dcs,
im Bezirke Maria Saal am Gurkfluffe liegen-
den, auf 19,416 fl. C. M . geschätzten montan.
Hammerwerkes Freudenberg, mit den dabei
befindlichen, auf8120 si. 15 kr. C. M . geschätz-
ten Inventar ial- und Material-Borrathen, so-
wie auch des mit diesem Werke in Verbindung
stehenden, zur lö'bl. Grundherrschast Freuden-
berg dienstbaren, und auf 3751 si. 30 kr, (5. M .
geschätzten Hammer-Wohnhauses Urb. Nr. 38
samnn Gartenzu Bischeldorf nächst Freudenberg,
im Wege der Execution bewilliget woroen, und
es habe die genannte Grundherrschaft nut Note
vom 18. d. M , Z 104, um die Bornahme der
Versteigerung dieser zuletzt erwähnten Realität
das Ansuchen Hieher gestellt. - Da nun zur
Vornahme dieser Feildietung drei Termine, und
zwar der erste auf den 1 . J u n i , der zweite auf
den 1 . Ju l i und der dritte auf den 5. August
1841, Bormittags um 9 Uhr, mit dem Beisätze
bestimmt wurden, daß diese Entitäten und Rea-
litäten, wenn sie wcder bei dem ersten noä>
zweiten Termine um den Schätzungsprciö oder
darüber an Mann gebracht werden sollten, beim
dritten Termine auch unter der Schätzung ver-
kauft werden würden, so haben die Kauflustigen
an den festgesetzten Tagen in der dießgericht-
lichen Kanzlet zu erscheinen. — Das aus zwei
Zerren-Feuern mit zwei Schlägen concejsions-
maßig bestehende Hammerwerk Freudenderg
wird unter Einem, mit dem Hammerhause und
Garten um den Gesammt - Schätzungswerth pr.
23167 fl. 30 kr. C. M . ausgerufen. — Jeder
Kauflustige hat vor gemachtem Anbote ein Va-
dium pr. 2300 fl. C. M . zu erlegen, welche«
dem Meistbietcr in den Kaufpreis eingerechnet,
den übrigen Licitanten aber, nach geschlossenem
Limitations - Protocols zurückgestellt werden
wird. — Der Meistbieter ist verpflichtet, die
auf den genannten Entitäten und Realitäten
haftenden Schulden, in so weit sich der Er-
ftehungspreiö erstrecken w i rd , zu übernehmen,
wenn die Gläubiger ihr Geld vor der allenfalls
geschehenen Aufkündigung nicht annehmen woll-
ten. Die vorhandenen Inventarial - und
Material-Vorräthe hat der Meistbieter im
Schätzungswert!) zu übernehmen. — Die wei'
ttrn Kaufbedingnisse, die gerichtlichen Schätzun-

gen, so wie die betreffenden Bergbuchs- und
Grundbuchs-Eltracte können inzwischen in der
dießgerichtlichen Registratur eingesehen wer-
den. — Klagenfurt am 27. März 1841.

Z. 472. (1) Nr. 2038.
V e r l a u t b a r u n g .

Am 17. d. M . Vormittag um 11 Uhr
wird von dem gefertigten Magistrate die M i -
nuendo-Licitation zur Regulirung der Cast'no-
Gasse mittelst der Erdadgrabung, Pflasterung
der Rinneleiste und Herstellung dreier Saug-
steine, abgehalten werden ; welches mit dem Bei-
sätze bekannt gegeben w i r d , daß der dafür be-
stimmte Ausrufspreis 204 st. 10 kr. beträgt,
und der dort abzugrabende Schotter zur Plani«
rung des Congreßplatzes verwendet werden soll.

Magistrat Laibach am 7. Apri l 1841.

vermischte 5?erlautbarunaen.
3 464- (») Nr. 5 l5 .

F e l l b i e t u n g s . Edic t .
Vom BezirkKaerichte W'ppach wird öffentlich

bekannt geniachc: Es sey über Ansuchen deSFranz
llndlooitz, Gxpeditsschreiber in Triest, durcb feinen
Gewaltscräglr Herrn Joseph Dallenz in Wippach,
wegen ihm schuldigen S5o fl. <:. 5. c., die öffent«
liche Feilbietung der, dem Anton Andloviy von
Et . N.ich eigenthümlich gehörigen, der Pfarr.
hofgülc Wippacb 5uk u»b. Nr. < dienstbaren, g«.
richtllch auf .63» ss. geschätzten '/4 Hübe, sammt
An- uno Zugehör, dann dessen mit dem Pfand«
rechte belegten Fahrnisse, im W?ge der Execution
bennNiget, auch seyen hiezu drei Fcildictungen,
nämlich: auf den 4. M a i , 7. Juni und 7. Jul i
d. I . > jedesmal Vormittag 9 Uhr in loco S t .
V«ith im Hause deü Erecuten mit dem Anhange
bestimmt worden, dah man die Pfandgüte» bei
der ersten und zweiten Feildietung nicht unter dem
Schätzungsweise, bei der dritten aber unte» dem«
selben hintangeben würde.

Hiezu werden die Kauflustigen zu erscheinen
eingeladen, und können inzwischen die Schätzung,
GrundbuchseNract uno Veltaufsbeoingnisse hier»
amts einsehen.

Bezirksgericht W'ppach am ,0. März ,64t.

Z. 465 (^) ^ ^ '
C o n c u r s . V e r l a u t b a r u n g .

Zur Besetzung der an der VezirtS. u„d Fidei«
commißherrfchaft Wippach erledigten dritten Amts.
fchreibelstelle, mit einem Iahrcsgchalte von29«ft.,
und einem Holzdeputate von 20 Robothfuhren,
witd hiemit ein vierwochenllicher Ooncurs ausge-
schrieben. Dienstbewerber haben ihre dießfaNigen,
mit den Zeugnissen über Aller, Stand und Mo-
ralität, so rvi« über die bisherigen Dienstleistun-
gen belegten elngenhändig geschriebenen Gesuche
bis zum 2o. April l. I . an diese AdministrationK-
Guratel portofrei einzusenden.

Von der Administrations-Curatel'der FiVeic.
Herrschaft Wippach am 2 i . März »64t.


